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(Belgisches Staatsblatt vom 2. Oktober 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALAGENTUR FÜR DIE SICHERHEIT DER NAHRUNGSMITTELKETTE


14. APRIL 2024 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 7. Januar 2014 über die direkte Abgabe kleiner Mengen bestimmter Lebensmittel tierischen Ursprungs durch den Primärerzeuger an den Endverbraucher oder an ein örtliches Einzelhandelsunternehmen und zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 22. Dezember 2005 zur Festlegung zusätzlicher Maßnahmen für die Organisation amtlicher Kontrollen in Bezug auf für den menschlichen Verzehr bestimmte Erzeugnisse tierischen Ursprungs


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über Lebensmittelhygiene, des Artikels 1 Absatz 2 Buchstabe c und Absatz 3;

	Aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 mit spezifischen Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen Ursprungs, des Artikels 1 Absatz 3 Buchstabe c bis e und Absatz 4;

	Aufgrund des Gesetzes vom 15. April 1965 über die Beschau von Fisch, Geflügel, Kaninchen und Wild und den Handel damit und zur Abänderung des Gesetzes vom 5. September 1952 über die Fleischbeschau und den Handel mit Fleisch, des Artikels 3 § 1, abgeändert durch die Gesetze vom 13. Juli 1981 und 27. Mai 1997 und den Königlichen Erlass vom 22. Februar 2001, und des Artikels 4 § 1 Absatz 3;

	Aufgrund des Gesetzes vom 28. März 1975 über den Handel mit Erzeugnissen der Landwirtschaft, des Gartenbaus und der Seefischerei, des Artikels 3 § 1 Nr. 1, 2 und 6, abgeändert durch das Gesetz vom 29. Dezember 1990 und den Königlichen Erlass vom 22. Februar 2001;

	Aufgrund des Gesetzes vom 24. Januar 1977 über den Schutz der Gesundheit der Verbraucher im Bereich der Lebensmittel und anderer Waren, der Artikel 2 und 3, abgeändert durch die Gesetze vom 22. März 1989 und 12. Juli 2022;

	Aufgrund des Gesetzes vom 24. März 1987 über die Tiergesundheit, des Artikels 8 Nr. 1, abgeändert durch das Gesetz vom 12. März 2023;

	Aufgrund des Gesetzes vom 4. Februar 2000 über die Schaffung der Föderalagentur für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette, der Artikel 4 §§ 1 bis 3 und 5, abgeändert durch die Gesetze vom 22. Dezember 2003, 13. April 2009 und 5. Mai 2020;

	Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 7. Januar 2014 über die direkte Abgabe kleiner Mengen bestimmter Lebensmittel tierischen Ursprungs durch den Primärerzeuger an den Endverbraucher oder an ein örtliches Einzelhandelsunternehmen;

	Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 22. Dezember 2005 zur Festlegung zusätzlicher Maßnahmen für die Organisation amtlicher Kontrollen in Bezug auf für den menschlichen Verzehr bestimmte Erzeugnisse tierischen Ursprungs;

	Aufgrund der Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2017 über amtliche Kontrollen und andere amtliche Tätigkeiten zur Gewährleistung der Anwendung des Lebens- und Futtermittelrechts und der Vorschriften über Tiergesundheit und Tierschutz, Pflanzengesundheit und Pflanzenschutzmittel, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 999/2001, (EG) Nr. 396/2005, (EG) Nr. 1069/2009, (EG) Nr. 1107/2009, (EU) Nr. 1151/2012, (EU) Nr. 652/2014, (EU) 2016/429 und (EU) 2016/2031 des Europäischen Parlaments und des Rates, der Verordnungen (EG) Nr. 1/2005 und (EG) Nr. 1099/2009 des Rates sowie der Richtlinien 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG und 2008/120/EG des Rates und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 854/2004 und (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG und 97/78/EG des Rates und des Beschlusses 92/438/EWG des Rates;

	Aufgrund der Mitteilung 2023/0646/B an die Europäische Kommission vom 20. November 2023 in Anwendung von Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft;

	Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 30. November 2023;

	Aufgrund der Konzertierung zwischen den Regionalregierungen und der Föderalbehörde vom 8. Januar 2024;

	Aufgrund der Stellungnahme Nr. 03-2024 des bei der Föderalagentur für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette eingesetzten Wissenschaftlichen Ausschusses vom 23. Februar 2024;

	Aufgrund des Antrags auf Begutachtung binnen einer Frist von dreißig Tagen, der am 14. März 2024 beim Staatsrat eingereicht worden ist, in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

	Aufgrund des Beschlusses 75.887/3 des Staatsrates in Anwendung von Artikel 84 § 5 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

	Auf Vorschlag des Ministers der Landwirtschaft


		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


	Artikel 1 - Die Artikel 2 bis 5 des vorliegenden Erlasses betreffen ausschließlich die Abweichungen der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 mit spezifischen Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen Ursprungs.


	Art. 2 - In Artikel 12 des Königlichen Erlasses vom 7. Januar 2014 über die direkte Abgabe kleiner Mengen bestimmter Lebensmittel tierischen Ursprungs durch den Primärerzeuger an den Endverbraucher oder an ein örtliches Einzelhandelsunternehmen wird Nr. 2 wie folgt ersetzt:

	"2. an den Endverbraucher oder an ein örtliches Einzelhandelsunternehmen vom Fischereifahrzeug aus nach dem Anlegen oder am Kai, was die in Artikel 11 Nr. 2 und 3 erwähnten Erzeugnisse betrifft."


	Art. 3 - In Artikel 13 desselben Erlasses wird Nr. 2 wie folgt ersetzt:

	"2. 500 kg pro Anlandung für die in Artikel 11 Nr. 2 und 3 erwähnten Erzeugnisse."


	Art. 4 - Artikel 16 desselben Erlasses wird wie folgt abgeändert:

	a) Paragraph 1 wird wie folgt ersetzt:

	"Die direkte Abgabe kleiner Mengen frei lebenden Wilds durch den Jäger an den Endverbraucher oder an ein örtliches Einzelhandelsunternehmen ohne vorherige Beschau in einem zugelassenen Wildbearbeitungsbetrieb darf nur erfolgen, wenn folgende Vorschriften eingehalten werden:",

	b) Nummer 3 wird wie folgt ersetzt:

	"3. Jeder Jäger darf höchstens 2 Stück frei lebendes Großwild und 20 Stück frei lebendes Kleinwild, die während eines ununterbrochenen Jagdzeitraums von sechs Stunden in demselben Jagdrevier erlegt worden sind, direkt an den Endverbraucher oder an ein örtliches Einzelhandelsunternehmen abgeben.",

	c) Nummer 5 wird wie folgt ersetzt:

	"5. Frei lebende Wildschweine und andere für Trichinen anfällige Arten werden auf Verlangen der kundigen Person in einem akkreditierten oder zugelassenen Labor auf Trichinen hin untersucht; das günstige Ergebnis ist vor der Lieferung bekannt oder das Ergebnis wird, nachdem der Endverbraucher oder das örtliche Einzelhandelsunternehmen bei der Abgabe über die Bedeutung der laufenden Untersuchung hingewiesen worden ist, dem Endverbraucher oder dem örtlichen Einzelhandelsunternehmen nach Empfang der Lieferung durch die kundige Person mitgeteilt."


	Art. 5 - Artikel 19 desselben Erlasses wird wie folgt abgeändert:

	a) Paragraph 1 wird wie folgt ersetzt:

	"§ 1 - Unbeschadet der Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 darf der Erzeuger von Geflügel oder Hasentieren jährlich bis zu 7 500 Stück seines Geflügels und bis zu 1 000 Stück seiner Hasentiere in seinem Betrieb für die direkte Abgabe kleiner Mengen an den Endverbraucher oder an ein Einzelhandelsunternehmen, das Erzeugnisse ausschließlich an den Endverbraucher abgibt, schlachten, wenn:",

	b) In § 2 wird eine Nummer 4 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"4. an ein örtliches Einzelhandelsunternehmen."


	Art. 6 - In Artikel 15 des Königlichen Erlasses vom 22. Dezember 2005 zur Festlegung zusätzlicher Maßnahmen für die Organisation amtlicher Kontrollen in Bezug auf für den menschlichen Verzehr bestimmte Erzeugnisse tierischen Ursprungs werden zwischen den Wörtern "in einer Fischmarkthalle" und den Wörtern "vorgelegt werden" die Wörter "oder an einem von der Agentur genehmigten Ort" eingefügt.


	Art. 7 - Artikel 16 desselben Erlasses wird wie folgt abgeändert:

	a) Paragraph 1 wird wie folgt ersetzt:

	"§ 1 - Aus dem Meer angelieferte Fischereierzeugnisse, die vor dem ersten Verkauf in einer Fischmarkthalle oder an einem von der Agentur genehmigten Ort vorgelegt werden, werden gemäß Kapitel II und III des Anhangs III der vorerwähnten Verordnung (EG) Nr. 854/2004 vom 29. April 2004 von einem Tierarzt einer amtlichen Kontrolle unterzogen."

	b) In § 2 werden die Wörter "In Fischmarkthallen, in denen" durch die Wörter "In Fischmarkthallen oder an den von der Agentur genehmigten Orten, wo" ersetzt.


	Art. 8 - Der Minister der Landwirtschaft ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


	Gegeben zu Brüssel, den 14. April 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Landwirtschaft
D. CLARINVAL

